
tig bewiesene Annahme; bei den im nächsten Abschnitt behandelten Bestim¬
mungen jedoch klar und eindeutig aus dem Text zu erschließen.

3.4. In diesem Abschnitt wurden alle Weisungen zusammengefaßt, die als Ent¬
scheidungen oder besser Rechtsbezeugungen zwischen den Grundherren
und dem Vogt, Hochgerichts- oder Landesherrn zu erkennen sind. Der Vogt
konnte an Rechten der Grundherren in allen Bereichen beteiligt sein. Aller¬
dings ist die Beteiligung an Marknutzungsrechten und Bannrechten seltener
und diente ebenso wie die Zuweisung von Anteilen an den Grundabgaben
nur als Einnahmequelle des Vogtes oder Hochgerichtsherrn.
Mit den Weisungen über Jagd- und Fischereirechte und auch über das
Ungeldrecht sollte dagegen festgestellt werden, daß der Grundherr Anspruch
auf Regalien hatte und nicht der Landesherr, obwohl sie diesem gewöhnlich
zustanden. Sehr oft werden die Sprüche jedoch mehr einen Rechtsanspruch
als eine Realität widerspiegeln. Sie waren von den Grundherren veranlaßt
worden, um ein Beweismittel gegen den stärkeren Vogt, Hochgerichts- oder
Landesherrn in der Hand zu haben, was allerdings wirkungslos blieb.
Wichtiger war die Abgrenzung der Gerichtskompetenzen, die von Ort zu
Ort verschieden vorgenommen wurde. In allen Territorien gab es geistliche
Institute, die die Hochgerichtsbarkeit beanspruchten und teilweise auch aus¬
übten, was überall zu Konflikten mit dem Landesherrn führte. Manche
Klöster hielten an ihrem Recht bis zum Ende des Alten Reiches fest, andere
wurden im Verlauf der Auseinandersetzung säkularisiert. Weistümer waren
hierbei meistens Beweismittel der schwächeren Partei, also der geistlichen
Herren, hatten aber keine wirkliche Bedeutung bei den späteren Entschei¬
dungen; sie sind Dokumente der Ohnmacht der landsässigen Stifter und
Klöster.

3.5. Das galt nicht in gleichem Maße in vielherrigen Orten, wenn die Herren
ungefähr gleich stark waren. Hier einigten sich die Herren manchmal darauf,
die Schöffen als Schiedsinstanz für strittige Rechtsfragen zu akzeptieren oder
zumindest ihren Spruch als Grundlage weiterer Verhandlungen zu ver¬
wenden. Die Einzelheiten, die behandelt werden, sind sehr unterschiedlich,
ihnen allen ist aber gemein, daß sie Sonderrechte des einen oder anderen
Herrn im Bezirk darstellen, da eine ganz klare Aufteilung der Kompetenzen
unter zwei, drei oder mehr Herren im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit
eine Ausnahme war. So konnte ein Herr etwa eine besondere Rente bezie¬
hen, besaß einen Eigenwald im Bezirk oder hatte ein besonderes Gericht
für seine Güter. Oft waren die Grundherrschaftsrechte in den vielherrigen
Orten geteilt, die Gerichtsherrschaft wurde jedoch gemeinsam — durch den
von allen Herren bestellten Meier — ausgeübt und die Gerichtsgefälle von
diesem jedem der Herren entsprechend seinem Anteil zugeteilt. Den
Vorsitz bei Jahrgedingen hatte der zuerst in der Bannungsformel genannte
Herr bzw. sein Vertreter, oft auf Grund seines höheren Ranges, aber u. U.
auch als Inhaber des ersten Viertels oder Drittels einer Dorfherrschaft. Auf
die Feststellung, wem welcher Anteil an den Herrschaftsrechten zustand,
wurde großer Wert gelegt. Die Weistumsbestimmungen sind bei diesen
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